
Stadt Weißenfels 23.03.2022
Fachbereich IV

Sitzungsvorlage 052/2022 öffentlich

TOP: Überplanmäßige Ausgabe - Inklusions- /
Outdoorspielplatz Neustadtpark

Beratungsfolge Sitzungstag TOP

Finanzausschuss 06.04.2022

Stadtrat 28.04.2022

Einbeziehung des Senioren- und/oder Behindertenbeirats

Finanzierung:
Mittel stehen bereit ja Nein, jedoch apl üpl
im Budget:
aus dem lfd. Haushalt: Deckung in Budget Nr.
aus VE / Resten: aus Produkt:

aus SK / USK
KSt: 36611.001 aus Maßnahme-Nr.
SK: 096300 Ansatz auf SK
USK: 09630.40033 noch verfügbar im SK
Unterschrift
Budgetverantwortlicher

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift
Zustimmung eines anderen
Budgetverantwortlichen

Bestätigung durch Amt Finanzen
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Sachstandsbericht:

Die Stadt Weißenfels, hier der Fachbereich Städtische Dienste, hat Zuwendungen
zum Bau eines Inklusionsspielplatzes im Neustadtpark Weißenfels in Höhe 90T EUR
beantragt. Das Landesverwaltungsamt hat im Rahmen des Entwicklungsprogramms
für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-Anhalt 2014 – 2020 (EPLR) gemäß
der Maßnahme „Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER (CLLD) aus
Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) und des Landes Sachsen-Anhalt eine Zuwendung in Höhe von
79.248,51 EUR gewährt.

Im Haushaltsetat 2022 der Stadt Weißenfels sind in der Kostenstelle
36611.001/785300 im USK 09630.40033 Auszahlungen in Höhe von 100 T EUR und
Einnahmen in Höhe von 90T EUR im USK 23411.00055 für den Neubau dieses
Inklusionsspielplatzes dargestellt.
Um den Förderzweck, insbesondere dem Inklusionsgedanken dieses Platzes zu
verbessern, soll der Inklusionsspielplatz um eine Calisthenicsanlage erweitert
werden. Der Inklusionsspielplatz und die Outdoorfitnessanlage sollen eine Einheit
bilden und allen Bürgern und Besuchern der Stadt Weißenfels die Teilnahme am
Geschehen auf diesem Platz sichern.

Im Haushaltsetat 2022 der Stadt Weißenfels sind in der Kostenstelle
36611.001/785300 im USK 09630.40036 Auszahlungen in Höhe von 50T EUR für
diese Fitnessanlage dargestellt. Der Fachbereich Städtische Dienste hat beim
Landesverwaltungsamt einen Änderungsantrag zur Bereitstellung von Zuwendungen
in Höhe von insgesamt 247.855,46 EUR bei einer Eigenfinanzierung der Stadt
Weißenfels von 27.539,50 EUR gestellt.

Um diese Zuwendung zu erhalten, ist es erforderlich den Haushaltsetat 2022
anzupassen, um für die Einzelmaßnahme eine kommunalaufsichtliche Genehmigung
zu erwirken und einen sachlich richtigen Haushaltsetat 2022 darzustellen. Es ist
vorgesehen die Auszahlungen für die beiden Anlagen im USK 09630.40033 zu
vereinen mit einer Gesamtsumme von 275,4T EUR und die Einnahmen in Höhe von
247,9T EUR im USK 23411.00055 darzustellen. Im Saldo ergibt sich ein
verminderter Finanzbedarf (Eigenanteil) in Höhe von 27,6T EUR gegenüber der
derzeitigen Darstellung von 60T EUR für die Stadt Weißenfels.

Diese Darstellung war im beschlossenen Haushaltsetat 2022 noch nicht möglich, da
allein für den Neubau des Inklusionsplatzes eine Förderung in Aussicht gestellt war.
Nun hat sich die Möglichkeit einer erweiterten Anlage unter Einbeziehung der
Calisthenicsanlage zu fördern ergeben.

Ausgabe Einnahme Ausgabe neu Einnahme
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bisher bisher neu
Inklusionsspielplatz 100 T EUR 90 T EUR 275,4 T EUR 247,9 T EUR
Calisthenicspark 50 T EUR ------ ------- -------
Gesamt 150 T EUR 90 T EUR 275,4 T EUR 247,9 T EUR

Saldo Eigenanteil bisher 60 T EUR Eigenanteil neu 27,6 T EUR

______
Schellbach
Fachbereichsleiterin
Städtische Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, im Haushaltsetat 2022 der Stadt Weißenfels die
Auszahlungen im USK 09630.40033 auf 275,4 T EUR, die Auszahlungen im USK
09630.40036 auf 0 EUR und die Einnahmen im USK 23411.00055 auf 247,9 T EUR
zu ändern, so dass im Saldo die Eigenbeteiligung von 60 T EUR auf 27,6 T EUR
sinkt.

Risch
Oberbürgermeister


